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Änderung des Gemeindegesetzes (GG)

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 3, 24, 25, 27 Absatz 1 Buchstabe e, 45-57 und 145 der Ver-
fassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986[BGS 111.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom XX. 
XXXXX 2026 (RRB Nr. 2026/XXXX)

beschliesst:

I.

Der Erlass Gemeindegesetz (GG) vom 16. Februar 1992 (Stand 1. Januar 2026) 
wird wie folgt geändert:

§  157
III. Rechnungsabnahme

1 Der Gemeinderat nimmt zum Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskom-
mission Stellung und stellt das Rechnungsergebnis fest.

2 Bei der ordentlichen Gemeindeorganisation beschliesst die Gemeindeversamm-
lung, bei der ausserordentlichen Gemeindeorganisation das Gemeindeparlament 
die Jahresrechnung.

3 Die Jahresrechnung ist bis zum 30. Juni des auf das Rechnungsjahr folgenden 
Kalenderjahres zu beschliessen.
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4 Die von der Gemeindeversammlung beschlossene Jahresrechnung und die Re-
visionsberichte sind dem Amt für Gemeinden bis zum 31. Juli einzureichen. Das 
Departement kann Vorgaben zur Form der Einreichung machen.

5 Mangelhafte oder nicht ordnungsgemäss erstellte Jahresrechnungen genehmigt 
das Amt für Gemeinden nicht. Sie sind von der Gemeinde zu korrigieren.

6 Der Regierungsrat beschliesst dazu periodisch die Eckwerte der Prüfungshand-
lungen.

§  185
XII. Übrige Gesetzesbestimmungen

1 Im übrigen ist der Zweckverband sinngemäss nach den Vorschriften über die 
ordentliche oder ausserordentliche Gemeindeorganisation auszugestalten und zu 
führen.

2 Die Bestimmungen über die politischen Rechte der Stimmberechtigten, die 
Gemeindeorganisation, die Dienstverhältnisse, die Rechnungslegung und den Fi-
nanzhaushalt, das Gemeindearchiv, den Rechtsschutz und die Staatsaufsicht 
sind auf den Zweckverband sinngemäss anwendbar.

2 Die Bestimmungen über die politischen Rechte der Stimmberechtigten, die 
Gemeindeorganisation, die Öffentlichkeit der Verhandlungen, die Dienstverhält-
nisse, die Rechnungslegung und den Finanzhaushalt, das Gemeindearchiv, den 
Rechtsschutz und die Staatsaufsicht sind auf den Zweckverband sinngemäss an-
wendbar.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Solothurn, ...

Im Namen des Kantonsrates
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Myriam Frey Schär
Präsidentin
 
Markus Ballmer
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.


